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Hallo ihr,
ich wollte an unserer Schule demnächst eine Musical AG anbieten und habe voller Vorfreude
auch schon etwas passendes im Netz bestellt. Nun habe ich etwas vom Aufführungsrecht
gelesen und da ist mir erstmal das Herz in die Hose gerutscht, denn daran hatte ich überhaupt
nicht gedacht.
Wisst ihr zufällig, ob man sich darum nur kümmern muss, wenn man das Musical öffentlich
aufführt und dabei Eintritt verlangt? Oder muss man dieses Recht auch schon erwerben wenn
man das Stück nur am Ende des Schuljahres in der Schule vorführt?
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